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Dezernat für
Bauen & Verkehrüber

Magistrat

und
Hen Stadtverordnetenvorsteher
Dr. Gerhard Obermayr

Stadtrat Andreas Kowol

an den Ausschuss für Mobilität

Mäa2023

Betrefi
Beschluss-Nr. 143 vom 03.11.2022, (Vorlagen-Nr. 22-F-65-001 1)

Beschlusste}(

Der Magistrat wird gebeten zu berichten,

1 . an welchen Orten und mit welcher Häufigkeit für die Jahre 20 19 - 2021 eine
Geschwindigkeitsübenrvachung mit mobilen Messanlagen durchgeführt wurde. Dabei
soll insbesondere das prozentuale Verhältnis der Geschwindigkeitsübenvachung an
besonders schuEwürdigen Bereichen (bspw. Schulen, Kindergärten, Altersheimen
und Krankenhäusern) gegenüber der Geschwindigkeitsüberwachung an anderen Or-
ten ausgewiesen werden.

2. nach welchen Kriterien die Auswahl der Orte und die Häufigkeit der Geschwindig-
keitsüberwachung mit mobilen Messanlagen erfolgten.

3. wie sich seit dem Jahr 2017 die Anzahl der Stellen bei der Kommunalen Verkehrspoli-
zei entwickelt hat und wie viele Stellen tatsächlicfi besetzt waren. Weiter soll berichtet
werden, wie sich diese personelle Aufstockung jeweils in den einzelnen Jahren refi-
nanziert hat.

4. bei der zuständigen Landesbehörde einen Antrag auf die Einrichtung stationärer An-
lagen zur beidseitigen Geschwindigkeits-iRotlichtüberuachung im Unfallbereich auf
dem Gustav-Stresemann-Ring einzureichen,
4.1. sowie für die im Bericht Oezernat V vom 12j2.2020 (Beantwortung Anfrage Nr.
22412020) tU Rasen und illegale Autorennen genannten Straßen Schwalbacher
Straße, Rheinstraße, Wilhelmstraße und Mainzer Straße, sowie die Steinem Straße,
ebenfalls Anträge auf die Einrichtung stalionärer Anlagen zur beidseitigen Geschwin-
di gkeits-iRotlichtüberurachung ei nzureichen.

5. weitere Gefahrenstellen und Orte zu identifizieren, die potentiell durch illegale Auto-
rennen und Raser gefährdet sind, und auch hierfür entsprechende Anträge zu stellen.

6. dem Ausschuss über die Ergebnisse der Einreichungen zu berichten.
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Berichtste)d des Dezernat V:

Zu1.:
Das Straßenverkehrsamt gibt grundsätzlich keine Auskünfre über die Standorte und die Häu-
figkeit der Gesctrwindigkeitsmessungen heraus, damit sich die Verkehrsteilnehmer und ins-
besondere Raser nicht auf diese Messungen einstellen können.

Grundsätzlich werden die Messstellen nach dem Erlass über die ,,Verkehrsüberwachung
durch örtliche Ordnungs- und Polizeibehörden' (s. 4.11 bis 4.16) des Hessischen Ministeri-
ums des lnnern und für Sport in folgender Reihenfolge ausgeführt:

. Als Erstes in Bereichen mit Unfallhäufung (Unfallpunkte und -strecken) mit geschwin-
digk€itsbedingt hoher Unfallbelastung)

. Als Zweites in Bereichen mit besonders schutzr/ürdigen Örtlichkeiten (2.8. Fußgän-
genibent/ege, Bushaltestellen, unübersicitliche Einmündungen und Kreuzungen)

. Als Drittes in Bereichen mit besonders schuEwürdigen Zonen (2.8. Nahbereiche von
Kindergärten, Schulen, Kranken- und Seniorenwohnheimen)

. Als Viertes in Bereichen mit zulässiger Höchstgeschwindigkeit (Zeichen 271.11274.2
STVO), Fußgängerbereiche während der Lieferzeiten, sowie verkehrsberuhigte Berei-
che

. Als Fünftes in LärmschuEbereichen

. Als Sechstes aus sonstigen Gründen

Dabei wurden im Jahr 2019 bis 2021 ca.l/3 der Messungen in Bereichen mit besonders
schutzwtirdigen Zonen (2.8. Nahbereiche von Kindergärten, Schulen, Kranken- und Senio-
renwohnheimen) durchgeführt.

Zu 2.:
Die Auswahl der Messstellen erfolgt ausschließlich nach den in 4.11 bis 4.16 genannten Kri-
terien nach dem Erlass "Verkehrsüberwachung durch örtliche Ordnungs- und Polizeibehör-
den".

Zu3.:
Seit der Grundung des Straßenverkehrsamtes im Dezemb€r 2017 ist die Anzahl der Ord-
nungspolizeibeamten der Kommunalen Verkehrspolizei von 24 auf 66 Mitarbeiter gestiegen.
Diese Stellen sind zurzeit voll besetzt. Hinzu kommen 18 Stellen der Parkraumüberwachung,
von denen zurzeit lediglich 16 Stellen beseta sind. Zu der Refinanzierung der einzelnen Stel-
len in den Jahren 2017 bis 2021 können keine Angaben gemacht werden, da eine solche
Statistik nicht geführt wird. Für 2O22 kann aber mitgeteilt werden, dass diese Stellen aus den
Einnahmen zu 1007o relinanziert wurden.

Zu4.:
Das Straßenverkehrsamt teilt mir mit, dass für den Abschnitt des Gustav-Stresemann-Rings,
in dem sich der tödliche Verkehrsunfall am 22.10.2022 ereignete, im Hinblick auf den zukünf-
tigen Einsatz von Enforcement Trailern in Wiesbaden (s. Antwort zu 4.1.), ein Sammelantrag
auch für weitere Standorte im Stadtgebiet für Messstellen an die Landespolizei gestellt
wurde.

lm Nachgang des tödlichen Verkehrsunfalls fanden Ende des J afues 2022 verkehrspolizeili-
che Geschwindigkeitsübemachungsmaßnahmen mittels Radarfahrzeugen und Laserpisto-
leneinsatz mit anschließender Anhaltekontrolle statt. Diese werden an dieser Örtlichkeit auch
im Jahr 2023 fortgesetzt.
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Zu 4.1

Die Einrichtung von kombinierten Geschwindigkeits-und Rotlichtanlagen ist ebenfalls im ,,Er-
lass zur Verkehrsüberwachung durch örtliche Ordnungs- und Polizeibehörden" geregelt. Da-
rin ist festgelegt, dass "feste Messstellen grundsätzlich nach besonderen priorisierten Krite-
rien auszuwählen sind".

Dabei kommen in erster Linie Slraßen ,mit Unfallhäufungen mit geschwindigkeitsbedingt ho-
her Unfallbelastung" in Frage.
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(Ouelle: @ (Aus./eilngsjahr 202 1 )

Auch stehen die meisten gemeldeten Unfälle in diesen Bereichen nichl mit einer Überschrei-
tung der zulässigen Höcistgeschwindigkeil in Verbindung, so dass nach diesen Erkenntnis-
sen diesbezügliche Anträge auf feste stationäre Geschwindigkeitsmesseinrichtungen von der
Genehmigungsbehörde wahrscheinlich abgelehnt würden.

Oarüber hinaus befinden sich in der Mainzer Straße bereits zwei feste Messeinrichtungen.
Dennoch werden die gewünschten Anträge zu weiteren stationären Anlagen gestellt und mit
der Genehmigungsbehörde besprochen.

Weiterhin teilt mir das Straßenverkehrsamt mit, dass die festen Messeinrichtungen nicht die
Lösung des Raser-Phänomens wären, da sich dieser Personenkreis umgehend auf die
neuen Bedingungen einstellt und im Zweifel das illegale Autorennen dann direK hinter der

"Blitzsäule" beginnt.

Deshalb setzt das Straßenverkehrsamt statt auf weitere feste Geschwindigkeitsmessanlagen
auf die Anschaffung von zunächst zwei ,,Enforcement Trailer'. Der Vorteil dieser ,,Blitzanhä-
nger" ist, dass sie so unvorhergesehen im Stadtgebiet aufgestellt werden können, dass sich
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Wie Sie dem Unfallatlas des Statistischen Bundesamtes entnehmen können, handelt es sich
bei den genannten Straßen nicht um Unfallhotspots.
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die verkehrsteilnehmer nicht darauf einstellen können. Entsprechende Mittel werden bei der
nächsten Haushaltsplanaufstellung mit berucksichtigt.

Zu5.:
Weitere neuralgische Punkte werden im Stadtgebiet fortlaufend identifiziert. An diesen Stel-
len werden verstärkt mobile Messungen durch die Kommunale Verkehrspolizei vorgenom-
men.

Zu 6.:
Siehe hierzu die Antworten zu 1. bis 5.

Mit freu


